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Rationalisierung und Effizienzsteigerung vor hundert Jahren: Der Kanton Zug kauft seine erste Schreibmaschine

Im Zeitalter des Personalcomputers dürfte es unter den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der kantonalen Verwaltung bereits solche geben, welche die Schreib-
maschine nur noch vom Hörensagen kennen. Um wieviel fremder muss da die
Vorstellung sein, dass vor wenig mehr als hundert Jahren das damals noch sehr
kleine Grüppchen von kantonalen Beamten jedes Dokument und jedes Protokoll
mit Feder und Tinte von Hand geschrieben hat.

Seit 1873 produzierte die amerikanische Firma Remington fabrikmässig
Schreibmaschinen. 1885 kaufte die Schweizerische Bundeskanzlei ihre erste
Schreibmaschine und 1890 hielt diese technische Revolution auch in der Zuger
Kantonskanzlei Einzug. Auslöser dieser Entwicklung war der damalige einzige
Regierungssekretär Albert Keiser. Nachdem erste Versuche auf einem alten
Modell recht positiv ausgefallen waren, stellte ihm der Remington-Generalvertre-
ter für die Schweiz am 12. April 1890 per Eilgut ganz ausnahmsweise eine neue
Remington Nr. 5 zur Verfügung und lieferte probehalber auch noch einige Blätter
passendes Papier und zehn Blatt Kohlenstoffpapier für die Herstellung von Durch-
schlägen. Auf diesem Material schrieb Keiser am 25. April 1890 den nebenstehend
abgebildeten Antrag an den Regierungsrat, in dem er die Vorteile der Maschine
hervorhob und sie zur Anschaffung empfahl. Allzu sicher scheint er mit dem
neuen Instrument noch nicht umgegangen zu sein, sonst hätte er wohl kaum
unten auf dem Antrag von Hand vermerkt: «Dieses Schreiben darf nicht als
Muster betrachtet werden.» Am 2. Mai 1890 mahnte der Generalvertreter: «Ich
ersuche Sie höfl. die Maschine nicht mehr als nötig zu gebrauchen, weil ich sie
sonst nicht wol als ‹neu› zu verkaufen wagte & mir hierdurch ein nicht unbedeu-
tender Schaden erwachsen würde.» Am 28. Mai unterstützte die Finanzdirektion
das Gesuch Keisers. Der Hauptvorteil der Schreibmaschine bestehe neben der
grösseren Schreibgeschwindigkeit vor allem darin, dass zugleich mit dem Origi-
nal noch vier Durchschläge in einem einzigen Arbeitsgang ohne langwieriges und
lästiges Abschreiben hergestellt werden könnten. Am 4. Juni 1890 ermächtigte
der Regierungsrat die Kantonskanzlei, die offerierte Remington zu kaufen. Der
Preis betrug 550 Franken. Zum Vergleich: Das damalige Jahresgehalt des Land-
schreibers belief sich auf 2300 Franken.

Neun Jahre später war die Remington immer noch in Betrieb, und sie war immer
noch die einzige Schreibmaschine auf der Kantonskanzlei. Drei, vier Büroange-
stellte teilten sich in die Benützung und mussten je nach Arbeitsanfall «einer auf
den andern warten», bis die Maschine frei war. Auf Antrag des gleichen Albert
Keiser – mittlerweile war er zum Landschreiber aufgestiegen – stimmte deshalb
der Regierungsrat vor fast genau hundert Jahren, nämlich am 7. Juni 1899, dem
Kauf einer zweiten Schreibmaschine, System Remington, zu.

Dass eine Neuerung nicht nur Fortschritt, sondern unter Umständen auch Ein-
schränkung bedeuten konnte, musste auch Albert Keiser erfahren. Er monierte
1890, dass er mit der Schreibmaschine nicht unterstreichen könne. Der Lösungs-
vorschlag des Remington-Generalvertreters erinnert fatal an die Gewandtheit
eines heutigen Software-Verkäufers: «Unterstreichen Sie, was das Einfachste ist,
mit einem blauen oder violleten Copierstift. Schreibt man mit der Feder, so muss
man ja ebenfalls zum Unterstreichen ein Lineal zu Hülfe nehmen.»
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